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Verordnung 

zum Schutz der Kinder und Jugendlichen

vom 26. März 1969

(GBl. II S. 219; Ber. S. 240)

In der Deutschen Demokratischen Republik sind alle Voraussetzungen für 
die politische, geistige, moralische und körperliche Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten gegeben.

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen ist ein fester Bestandteil der sozia
listischen Jugendpolitik und stellt hohe Anforderungen an die Familien, an alle 
Staats- und Wirtschaftsorgane und Einrichtungen, gesellschaftlichen Organisa
tionen und an die Jugend selbst.

Der sozialistische Staat fördert die Initiative der Jugend durch Übertragung 
von Verantwortung, schützt die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen vor 
gesellschaftswidrigem und möglichem kriminellem Verhalten und bekämpft die 
Einflüsse, die den Erziehungsprozeß stören oder gefährden.

Auf der Grundlage des Jugendgesetzes der DDR vom 4. Mai 1964 (GBl. I 
S. 75), des Beschlusses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 31. März 1967 „Jugend und Sozialismus“ (GBl. I S. 31), des Gesetzes vom 
25. Februar 1965 über das einheitliche sozialistische Bildungssystem (GBl. I S. 83), 
des Familiengesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. De
zember 1965 (GBl. I 1966 S. 1), des Strafgesetzbuches der Deutschen Demokrati
schen Republik — StGB — vom 12. Januar 1968 (GBl. I S. 1) wird zur Durchfüh
rung des § 35 Abs. 2, der §§ 39, 41 und 42 Absätze 1, 4 und 5 des Jugendgesetzes 
der DDR folgendes verordnet:

Grundsätze

§ 1
(1) Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Einflüssen, die ihre Entwick

lung zu sozialistischen Persönlichkeiten gefährden oder schädigen, ist Aufgabe 
aller Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere der Eltern, 
der Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder, der Leiter von Betrieben, staatlichen


